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werden sie nach dem Wert des Objekts und der Länge des 
Verzugs gestaffelt. Die Verpflichtung zur Zahlung dieser 
„Verzugsgebühr“ wird vertraglich begründet.

Zur Sanktion für die Nichtrückgabe 
eines geliehenen Gegenstandes

Die „Verzugsgebühren“ sind im Verhältnis zum Schaden
ersatz eine relativ eigenständige Folge von Vertragsver
letzungen. Obwohl es im ZGB keine einheitliche Ausge
staltung und keine ausdrückliche Anerkennung dieser 
Sanktion gibt, wird sie in speziellen Rechtsvorschriften für 
Ausleihverhältnisse (vgl. z. B. § 9 Abs. 1 Ausleihordnung 
Pkw) und auch für andere Vertragsverhältnisse''* festgelegt 
bzw. vereinbart, wobei es auch bestimmte Unterschiede 
gibt.

Gemeinsames Merkmal dieser Sanktion ist aber, daß 
sie nicht von der Verursachung eines Schadens abhängt. 
Die jeweilige Gebühr ist vielmehr ein voraus bestimm
ter Geldbetrag, der sowohl bei entgeltlichen als auch 
unentgeltlichen Verträgen als Folge der Pflichtverletzung 
zu zahlen ist.

Trotzdem besteht eine enge Verbindung zum Schaden
ersatz insofern, als mit der Zahlung der Gebühr eine even
tuelle Verpflichtung zum Schadenersatz als abgegolten gilt 
oder zumindest auf eine solche Verpflichtung anzurechnen 
ist. Die mögliche Wiedergutmachung steht aber nicht im 
Vordergrund. Die Sanktion zielt vielmehr im Schwerpunkt 
darauf ab, den Verpflichteten materiell zu stimulieren, 
seine Verbindlichkeit zu erfüllen. Das wird z. B. bei Erhö
hungen der Gebühr in Abhängigkeit von der Dauer des 
Verzugs deutlich. Auch bei der unentgeltlichen Ausleihe, 
also auch bei der Ausleihe durch „Mach mit [“-Einrichtun
gen, tritt diese Funktion eindeutig in den Vordergrund.

Für die unentgeltliche Werkzeug- und Geräteausleihe 
durch „Mach mit [“-Einrichtungen gibt es keine speziellen 
Rechtsvorschriften, die Verzugsgebühren des erörterten 
Typs festlegen. Sie müssen deshalb vereinbart werden. Daß 
derartige Vereinbarungen mit dem Sinn und Zweck des 
ZGB übereinstimmen (§ 45 Abs. 3 ZGB) und daher auch 
zulässig sind, dürfte kaum zweifelhaft sein.

In den Rechtsvorschriften ist für die Verpflichtung zur 
Gebührenzahlung im Prinzip die gleiche Entlastungsmög
lichkeit vorgesehen wie beim Schadenersatzanspruch, also 
Nachweis des Nichtverschuldens. Bei entgeltlichen Verträ
gen ergibt sich das aus der engen Beziehung zum Schaden
ersatz. Die Zielstellung bei unentgeltlichen Verträgen 
erfordert m. E. gleichfalls eine solche Entlastungsmöglich
keit. Als Anhaltspunkt sei hier auf die nach verwaltungs
rechtlichen Grundsätzen geregelte Entlastungsmöglichkeit 
bei Verzug mit der Rückgabe von in öffentlichen Biblio
theken ausgeliehenen Büchern verwiesen.5

I. T a u c h n i t z  macht darauf aufmerksam, daß sowohl 
bei entgeltlicher als auch bei unentgeltlicher- Ausleihe die 
durch den Verzug entstehenden Zahlungsverpflichtungen 
bei entsprechender Dauer des Verzugs den Zeitwert der 
entliehenen Sache erreichen oder sogar um das Mehrfache 
übersteigen können.6 Sie verweist in diesem Zusammen
hang auf die Berliner Praxis, bei der die Verzugsregelung 
bei der Ausleihe durch Einrichtungen des VEB Kommunale 
Wohnungsverwaltung so gehandhabt wird, daß die Ver
zugsgebühren höchstens den dreifachen Betrag des Zeit
werts des entliehenen Gegenstandes erreichen. Diese Be
grenzung wird auch für die entgeltliche Leihe empfohlen.

Eine solche Begrenzung ist natürlich eine Festlegung 
innerhalb eines gewissen Spielraums. Deshalb könnte das 
eventuell auch der zweifache oder sogar der vierfache 
Betrag sein. In Leipzig wird z. B. vom VEB Gebäudewirt
schaft vertraglich vereinbart, daß maximal bis zur Hälfte 
des Anschaffungspreises Verzugsgebühren zu zahlen sind.

Unabhängig von den Erwägungen über die Höhe einer 
solchen Begrenzung ist das ihnen zugrunde liegende Prin
zip zu bejahen. Es ist m. E. Anwendung des allgemeinen 
Grundsatzes der verantwortungsbewußten Rechtsaus
übung (§ 15 ZGB), der dazu verpflichtet, Rechte entspre
chend ihrem gesellschaftlichen Inhalt und ihrer Zweck
bestimmung auszuüben. Diesem Grundsatz widerspricht 
es wenn die durch den Verzug ausgelösten Zahlungsver
pflichtungen in einem offensichtlichen Mißverhältnis zum 
wirklichen Schaden (vor allem im Mißverhältnis zwischen 
Schadenersatz wegen Verlusts des Gegenstandes und Ver
zugs) und anderen durch die Sanktion geschützten Inter
essen stehen.

Rechtsfolgen bei Verlust eines Gegenstandes

In die Betrachtung sind schließlich auch die Rechtsfolgen 
bei Verlust entliehener Gegenstände einzubeziehen. Wäh
rend beim Rückgabeverzug eventuell das Mehrfache des 
Zeitwerts an Schadenersatz bzw. an Verzugsgebühren zu 
zahlen ist, sind bei Verlust der Sache die Schadenersatz
verpflichtungen wesentlich geringer, denn es wäre nur der 
Zeitwert zu ersetzen. Hier liegen Ansatzpunkte für eine 
mißbräuchliche Ausnutzung.

Erfahrungsgemäß gibt es derartige Versuche hin und 
wieder bei solchen Gegenständen, die noch nicht aus
reichend für den Erwerb bzw. die Ausleihe zur Verfügung 
stehen. Ein simulierter Verlust würde — wenn die Gefahr 
strafrechtlicher Sanktionen in Kauf genommen wird — 
einen „Erwerb“ zum Zeitwert ermöglichen. Dagegen wäre 
eine vertragswidrige längere Nutzung wesentlich teurer. 
Dieser Widerspruch muß durch eine richtige Rechtsanwen
dung überwunden werden.

Wird eine entliehene Sache zerstört, verloren oder ge
stohlen, dann ist die Leistung unmöglich geworden (§ 90 
ZGB). Der Entleiher hat im Umfang des Zeitwerts den 
Schaden zu ersetzen, soweit er sich nicht entlasten kann 
(§§ 90 Abs. 3, 93, 333 Abs. 1 ZGB). Die bloße Anzeige* daß 
ein Gegenstand nicht zurückgegeben werden kann, löst 
diese Folge noch nicht aus, wenn nicht zugleich die ent
sprechenden Umstände bewiesen sind.

Die ausleihenden Einrichtungen müssen Rechenschaft 
darüber verlangen, was mit dem dem Entleiher anvertrau
ten sozialistischen Eigentum geschehen ist. Die von diesem 
dargelegten und bekräftigten Umstände (z. B. Verlust
meldung, Diebstahlsanzeige u. ä.) müssen — auch unter 
Berücksichtigung der Art des Gegenstandes — die Überzeu
gung begründen, daß dieser nicht mehr vorhanden ist. 
Gelingt das nicht, dann befindet sich der Entleiher nach 
wie vor in Verzug und muß den sich daraus ergebenden 
Zahlungsverpflichtungen bis zur zulässig erachteten Höhe 
nachkommen.

Bei den ausleihenden Einrichtungen sind von den Lei
tungen entsprechende Kriterien für die Beurteilung sol
cher Fälle festzulegen. Gewisse Vereinfachungen sind 
dabei unumgänglich. Wird im Konfliktfall das Gericht in 
Anspruch genommen, dann hat dieses mit den ihm eigenen 
Möglichkeiten den jeweiligen Einzelfall zu lösen.

Unzulässig ist m. E. aber eine Vereinbarung zwischen 
ausleihender Einrichtung und Entleiher, daß bei Verlust 
einer Sache das Mehrfache des Zeitwerts zu zahlen ist. 
Eventuelle Probleme der Wiederbeschaffung können kein 
Kriterium für die Höhe einer Schadenersatzleistung sein. 
Hier läge ein Verstoß entsprechend § 45 Abs. 3 Satz 2 ZGB 
vor.
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Im VEB Verlag Volk und Gesundheit erschien 1981
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Leichenschau und Fundortbesichtigung 
bei nichtnatürlichen Todesfällen
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Dieser Leitfaden für die Praxis enthält eine mit Tabellen, Schemata und 
Merksätzen übersichtlich gestaltete Darstellung der wichtigsten Fragen bei 
der Leichen- und Fundortbesichtigung. Er hilft, unnatürliche Todesfälle unter 
gerichtsmedizinischen Gesichtspunkten richtig zu beurteilen und ent
sprechende Maßnahmen einzuleiten. Außerdem wird auf Möglichkeiten 
und Grenzen weiterführender Spezialuntersuchungen — Sektions- und 
Labordiagnostik — hingewiesen. Die vorliegende 2. Auflage ist in allen 
wesentlichen Teilen überarbeitet und aktualisiert. Zusätzlich wurden die 
Kapitel „Bestimmung des Wundalters" und „Verkehrsunfall" (einschließ
lich „Alkohol als Unfallursache") aufgenommen.


